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Gebäude und Umfeld

Autos werden immer breiter, deshalb müssen 
auch Stellplätze breiter werden, fordert der BVS
Abmessungen moderner Autos werden bei der Bauplanung von Stellplätzen häufig noch nicht ausreichend be-
rücksichtigt, obwohl sie immer breiter werden. Zum Beispiel der VW Golf nahm seit den 1970er Jahren um 17 
Zentimeter in der Breite zu. Deshalb sollte statt der heute üblichen Mindestbreite von 2,30 Meter pro Stellplatz 
2,50 Meter Mindestbreite geplant werden, fordert der Bundesverband öffentlich bestellter und vereidigter sowie 
qualifizierter Sachverständiger e.V.

Stellplätze in Wohnsiedlungen; Parkhäusern und Bürogebäuden werden für die Abmes-
sungen heutiger Neuwagen häufig zu eng gebaut. Diese Problematik beschäftigt zuneh-
mend Autofahrer sowie deren Organisationen, Medien und Fachverbände. Autos werden 
seit den 1970er Jahren immer breiter – z.B. wurde der VW Golf seitdem um rund 17 Zen-
timeter breiter. Demgegenüber stehen Richtwerte für die Bauplanung von Stellplätzen, 
die zum Teil seit den 70er Jahren nicht verändert wurden. Diese Richtwerte finden sich 
in den Garagenordnungen der Bundesländer. Viele Bauplaner greifen auf diese Werte 
zurück, ohne ihre Aktualität ausreichend zu hinterfragen.

Roland R. Vogel, Präsident des BVS, sagt: „Natürlich ist es kosteneffizient, möglichst 
viele Stellplätze auf einem begrenzten Raum anzulegen und entsprechend nur die Min-
destmaße zu planen. Es ist aber niemandem geholfen, wenn die Maße nicht mehr aktuell 
und die Stellflächen dadurch für die späteren Nutzer zu eng zum Parken sind.“ Der Fach-
bereich Bau des Bundesverbandes öffentlich bestellter und vereidigter sowie qualifizierter 
Sachverständiger e.V. (BVS) hat deshalb einen Standpunkt mit Empfehlungen zur Pla-
nung von Stellplatzbreiten entwickelt.

Empfehlung des BVS
Statt der heute üblichen Mindestbreite von 2,30 Meter pro Stellplatz sollten 2,50 Meter 
Mindestbreite geplant werden. Bei Stellplätzen, die auf einer Seite begrenzt sind (z.B. 
durch eine Mauer) sollten mindestens 2,65 Meter Breite geplant werden. Bei beidseitig 
begrenzten Stellplätzen ist eine Mindestbreite von 2,75 Metern zu empfehlen. Dabei wird 
eine Fahrzeugbreite von 1,85 Metern angenommen. Diese Breite wird von 85 Prozent der 
Neuzulassungen eingehalten. Damit wird gewährleistet, dass die Stellplätze von der weit 
überwiegenden Anzahl von Fahrzeugen ausreichend genutzt werden können. Neben der 
reinen Fahrzeugbreite wird eine Türöffnung in der ersten Arretierungsstufe (30 Grad) 
zugrunde gelegt, um das Ein- und Aussteigen zu gewährleisten.

Walter Herre, Bausachverständiger und federführender Autor des Standpunktes 
„Stellplatzbreiten“, ergänzt: „Unsere Empfehlungen bieten Bauplanern eine Grundlage 
zur Errichtung von Stellplätzen. Natürlich können auch diese Stellflächen für manche Li-
mousinen noch zu schmal sein. Aber als Bausachverständige wissen wir, dass die Planer 
immer auch auf Kosteneffizienz und die optimale Ausnutzung des zur Verfügung stehen-
den Raums achten müssen.“ Neben der durchschnittlichen Fahrzeugbreite der aktuellen 
Neuzulassungen müssten deshalb individuell bei jedem Bauvorhaben die späteren Nutzer 
mit bedacht werden, so Herre weiter.

red.

Den vollständigen Standpunkt 
„Stellplatzbreiten“ des BVS-Fach-
bereichs Bau per KLICK
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